
B E K A N N T M A C H U N G 

Test und Registrierung von Handelsalgorithmen zur Verwendung im  

elektronischen Handelssystem TRADEGATE® 

 

1. Fortbestand der Registrierung getesteter und bereits im elektronischen 

Handelssystem TRADEGATE® im Einsatz befindlicher Handelsalgorithmen 

Die vor dem 1. Januar 2026 bei der Tradegate Exchange vorgenommene Registrierung von 

Algorithmen zum Einsatz im elektronischen Handelssystem TRADEGATE® besteht an der 

Tradegate Berlin Stock Exchange fort.  

2. Test und Registrierung von Handelsalgorithmen 

Ab dem 1. Januar 2026 sind zum Einsatz im elektronischen Handelssystem TRADEGATE® 

der Tradegate Berlin Stock Exchange vorgesehene Algorithmen vor der ersten Verwendung 

in der an der Tradegate Berlin Stock Exchange zur Verfügung stehenden Testumgebung zu 

testen, um sicherzustellen, dass sie nicht zur Entstehung marktstörender 

Handelsbedingungen beitragen oder solche hervorrufen.  

Nach Abschluss der Tests sind die getesteten Algorithmen durch Übersendung einer Tabelle 

in dem Format 

Kennung 

Handelsteilnehmer 
Kennung des Algorithmus getestet 

NUM4 ALPHANUM20 (entsprechend FIX-Tag 25029) y/n 

… … … 

… … … 

per E-Mail an support@tradegate.de anzuzeigen und registrieren zu lassen. 

3. Rechtliche Grundlagen 

Gemäß Artikel 10 Absatz 1 der DELEGIERTEN VERORDNUNG (EU) 2017/584 in 

Verbindung mit §§ 14a und 14b der Börsenordnung in der Fassung vom 1. Januar 2026 

werden die Handelsteilnehmer der Tradegate Berlin Stock Exchange u. a. verpflichtet, jeden 

von ihnen oder von mittelbaren Handelsteilnehmern im Sinne des § 2 Abs. 8 Satz 2 2. Alt. 

BörsG, denen sie direkten elektronischen Zugang zum elektronischen Handelssystem 

gewähren, im Rahmen algorithmischen Handels im Sinne des § 80 Abs. 2 Satz 1 WpHG 

eingesetzten Computeralgorithmus mit einer eindeutigen, dauerhaft zugeordneten 

Kennzeichnung zu versehen und vor der ersten Verwendung in einer von der Börse zur 

Verfügung gestellten Testumgebung zu testen, um zu vermeiden, dass der getestete 

Algorithmus zur Entstehung marktstörender Handelsbedingungen beiträgt oder solche 

hervorruft. 

Berlin, den 1. Januar 2026 

GESCHÄFTSFÜHRUNG DER TRADEGATE BERLIN STOCK EXCHANGE 
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